
309 Gesetz der planmäßigen proportionalen Entwicklung
die Grundlage der Leitung der sozia
listischen Volkswirtschaft (—»- sozia
listische Planwirtschaft). Das gesell
schaftliche Eigentum vereinigt die 
zahlreichen Betriebe zu einem ein
heitlichen volkswirtschaftlichen Gan
zen, in dem die volkswirtschaftliche 
Entwicklung, die Proportionen zwi
schen den Zweigen ebenso wie die 
Aufgaben der Bereiche, Kombinate 
und Betriebe einem einheitlichen 
Ziel, dem höchsten volkswirtschaft
lichen Nutzen zum Wohle der sozia
listischen Gesellschaft untergeordnet 
sind. Durch die planmäßige Leitung 
der sozialistischen Volkswirtschaft 
seitens des sozialistischen Staates 
werden die Erfordernisse aller im 
Sozialismus wirkenden ökonomischen 
Gesetze bewußt erfaßt und im Plan 
unter Berücksichtigung der jeweili
gen äußeren und inneren Entwick
lungsbedingungen in konkrete, qua
litativ und quantitativ bestimmte 
Aufgaben für die einzelnen Be
triebe, Zweige und Bereiche umge
setzt, wodurch die proportionale 
Entwicklung der Volkswirtschaft ge
sichert werden kann. Das Ziel der 
planmäßigen proportionalen Ent
wicklung der sozialistischen Volks
wirtschaft ergibt sich dabei aus dem 
ökonomischen Grundgesetz des So
zialismus. Jede Gesellschaft kann 
sich nur dann erfolgreich entwickeln, 
wenn bei der Produktion materieller 
Güter, bei der Verteilung der Arbeit 
und der Produktionsmittel auf die 
einzelnen Zweige der Volkswirt
schaft bestimmte Proportionen be
stehen bzw. hergestellt werden. Im 
Kapitalismus werden die notwendi
gen Proportionen spontan, nur durch 
ständige Schwankungen und Dispro
portionen, durch periodisch ausbre
chende Überproduktions-, Struktur-, 
Finanz- und Valutakrisen erreicht, 
die den Grundwiderspruch des Ka
pitalismus widerspiegeln und ver
stärken. Mit dem Hinüberwachsen 
des monopolistischen in den staats
monopolistischen Kapitalismus zei
gen sich die antagonistischen Wider

sprüche des Kapitalismus auf einer 
höheren Stufe. Die in den letzten 
Jahren verstärkt zutage getretene 
Verbindung von schweren zyklischen 
Krisen mit der allgemeinen Krise 
des Kapitalismus hat bekräftigt, daß 
auf der Basis kapitalistischer Pro
duktionsverhältnisse weder eine pro
portionale noch eine planmäßige 
Entwicklung möglich ist. Nur auf der 
Grundlage des gesellschaftlichen 
Eigentums wird es möglich und not
wendig, die gesellschaftliche Pro
duktion nach einem vorher bestimm
ten Plan zu regeln. Dieser einheit
liche Plan gibt dem Handeln aller 
Glieder der Gesellschaft die not
wendige Einheitlichkeit und Ge
schlossenheit. Er beruht auf der 
prinzipiellen Übereinstimmung der 
gesellschaftlichen Erfordernisse mit 
den materiellen Interessen der Bür
ger der sozialistischen Gesellschaft. 
Das G. erfordert eine planmäßige 
Entwicklung aller Zweige der Wirt
schaft unter Beachtung der (bewußt 
aufrechtzuerhaltenden) Proportiona
lität, die ein höchstmögliches Wachs
tum der Arbeitsproduktivität und 
damit des Nationaleinkommens 
sichert. Im Sozialismus wird die 
Produktion über die Ausnutzung der 
ökonomischen Gesetze durch den 
sozialistischen Staat planmäßig ent
wickelt. Dabei spielt das G. eine be
sondere Rolle, weil es maßgeblich 
die Verteilung der verfügbaren ma
teriellen und finanziellen Ressourcen 
sowie der Arbeitskräfte auf die ein
zelnen Zweige und Bereiche be
stimmt. Die Sicherung der notwen
digen Proportionalität in der sozia
listischen Volkswirtschaft erfordert: 
ein richtiges Verhältnis zwischen der 
Produktion von Produktionsmitteln 
und der Produktion von Konsum
gütern; Wachstums- und leistungs
orientierte Proportionen in der Ent
wicklung der einzelnen Zweige der 
Volkswirtschaft, vor allem zur Ent
wicklung der Final- und der Zulie
ferproduktion, der Energie- und 
Brennstoffproduktion usw.; optimale


